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Allgemeine

Schweizerische Militarzeitung,

Organ der schweizerischen Armee.

~ XLVIIL. Jahrgang.

Der Schweizerischen Milithrzeitschrift LXVII. Jahrgang.

Nr. 29

Basel, 19. Juli.

190%2.

Eracheint wichentlich. Preis per Semester franko durch die Schweiz Fr.4. Bestellungen direkt an ,,Benno Schwabe,
Verlagsbuchhandlung in Basel“. Im Auslande nehmen aile Postbureaux und Buchhandlungen Bestellungen an.
Verantwortlicher Redaktor: Oberst U, Wille, Meilen.

Insertionspreis: Die einspaltige Petitzeile 35 Cts.; Annoncen-Regie: Haasenstein & Vogler,

Inhalt: Franzsische Vorschriften. — Dle Belastung des Infanteristen. — Der Kaval!erleofnzlers-Wettbewerh
In Turin. — Von der Bick: Die Armee. — Eidgenossenschaft: Militirschultablean fiir 1903. Begriindung eines Gesetzes-
entwurfes iiber Organisation des Feldgendarmeriedienstes. — Ausland: Frankreich: Neuregelung des Kapitulanten-

wesens. %la.nd Eine 47zillige Volunteer-Batterie.
Diinemark :

Italien: Gesetzentwiirfe.
euorganmemng zur Landesverteidigung. — Verschiedenes: Pferdestriegel.

Reorganisation der Alpentruppen.

Franzdsische Vorschriffen.

- Die kiirzlich herausgekommene Neuauflage des
franzos. ,Aidemémoire de 1'officier
d'Etat-major“ bringt mannigfache inte-
ressante Kunde dber die franzdsische Armee.

‘Bekanntlich sind in Frankreich ausserordent-
lich grosse Reserveformationen vorgesehen, die
derart vollkommen im Frieden vorbereitet sein
sollen, dass es bei der Kriegsmobilisierung nur
des Befehles bedarf, um die grosse Verstdrkung
der Feldarmee zur Thatsache werden zu lassen.
— Wir unseres Ortes kdnnen nur schwer an die
wirkliche Erfiillung der grossen Hoffaungen glau-
ben, die sich an die beziiglichen Dekrete und an
die Ausarbeitungen in den Schubladen der Bu-
reaux knipfen, denn dasjenige, was nicht auf den
thatsachlichen Verhiltnissen solide fundiert im
Frieden vorhanden ist, ldsst sich fir den Krieg
durch Dekrete nicht schaffen.

In allen Vorschriften, Instrukiionen und Sche-
matas des Aide-mémoire ist auf die im Kriege
durch Dekret vorgesehene Verstirkung der Korps
und Untereinheiten Bedacht genommien, indem die
Beispiele und Instruktionen wohl fiir die normalen
Starken (Korps zu 2 Divisionen, Regimenter zu
8 Bataillonen) aufgestellt werden, aber doch dabei
immer die Angaben gemacht werden, wenn das
Korps 8 Divisionen, das Infanterieregiment 4 Ba-
taillone, das Kavallerieregiment 6 Schwadronen
stark ist.

Auf dem Kriegsfuss wird Jedes Armeekorps von
2 Divisionen zirka 22 (7,5 cm) Batterien & 4

Geschiitzen und 3 (12 cm) Feldhaubitzbatterien |

3 6 Geschiitzen haben, in Summa somit 110 Ge-

schitze im Minimum. (Zum Vergleich sei er-
wahnt, dass unser Armeekorps 84 Geschitze hat.)
An Munition ist bei der Batterie selbst vor-
banden:, 312 Schuss per Geschitz, in den dem
Korps unmittelbar folgenden Munitionskolonnen
63 und im Korpspark 64, im Ganzen etwas dber
500.Schuss per Geschitz. Die Art und Weise,
wig sich der Munitionsersatz .beimi Schnellfeuer-
geschiitz gestalten soll, ist noch nicht festgesetat,
sondern bildet noch Gegenstand des praktischen
Studiums und von Beratungen.

Sehr interessant sind die Angaben iiber die
Organisation der Armeekommando’s, des Dienstes
der Stabe, sowie besonders diejenigen iiber den
Etappendienst und dber die Eisenbahnen, Man
gewinnt dadurch einen sehr klaren Einblick, ganz
besonders in die massgebende Auffassung dber
Organisation und Betrieb dieser Dienstzweige. —
Am besten aber wird man Gber herrschende An-
schauung orientiert durch die Beigpiele — wir
wollen es richtiger Schablonen nennen —, die
den Generalstabsoffizier und den Truppenfiihrer
befahigen sollen, gegebenenfalls korrekt den Um-
stinden entsprechend, die Truppen zum Vor-
marsch efc. zu gliedern. Ganz abgesehen davon,
dass wir einzelne Bestimmungen, z. B. bei der
Gliederung des Vormarsches, wenn sie als Regel
oder normales Verfahren hingestellt werden,
fir positiv falsch erachten, glauben wir, dass es
im Allgemeinen nachteilig ist, Beispiele zu geben,
die man einfach kopieren kann und die man
dann auch in glicklicher Gedankenlosigkeit ein-
fach zu kopieren pflegt, sowie der vorliegende
Fall Husserlich dem Beispiel gleicht.

Es sind im. Aide-mémoire recht viele An-
gaben euthalten, die durchaus zweckmissig sind



und ebenso sehr auf grosser Sachkunde, wie
auf praktischem Sinn beruhen, aber niemals
als allgemeine Regel fir das Verhalten aufge-
stellt werden dirfen. Als Beispiel sei die
Bestimmung erwdhnt, dass beim geschlossenen
Vormarsch iber sich folgende Hohenziige, welche
noch innerhalb dem weitesten Schussbereich der
Kanonen auseinander liegen, das Gros erst dann
den Kamm eines Hohenzuges tberschreiten darf,
wenn der nidchstfolgende von der Avantgarde be-
setzt ist. — Der zugrunde liegende Gedanke dieser
Bestimmung ist richtig, das Ansprechen als Be-
stimmung absurd, denn die Befolgung & la lettre
konnte in vielen Fallen dazu fihren, dass die
Avantgarde vom Gros keine Unterstitzung er-
halten kgnnte.

Auf die Sicherstellung der Verbindung zwischen
den Kommando-Instanzen und zwischen den neben-
einander operierenden Einheiten wird in Frank-
reich sehr grosses Gewicht gelegt. Sowie es ins
Gefecht geht, sendet jede Unterabteilung vom Re-
giment aufwirts einen berittenen Offizier zum Vor-
gesetzten, um Befeble firs Handeln zu erbitten;
dieser hat die weitere Aufgabe, beim Zuriickreiten
alles bei den andern Einheiten etc. sorgfiltig zu be-
obachten und dardber Bericht zu machen. Jedes
Korps schickt einen gut orientierten General-
stabsoffizier mit einer geniigenden Zahl Melde-
reiter zum Nebenkorps, um die eigenen Absichten
mitzuteilen und bestindig Bericht zu machen
dber das, was beim Nebenkorps vorgeht. Die
prinzipielle Zweckmissigkeit auch - dieser Mass-
regel, d. h. die Richtigkeit des ibhr zugrunde
liegenden Gedankens ist unanfechtbar. Aber ab-
gesehen davon, dass die Ausfiihrung einen grossen
Reichtum anr berittenen sachkundigen Offizieren
erfordert, wirkt diese Anordnung geradezu ver-
derblich, wenn sie — was bei der Fassung dieser
Bestimmungen gefiirchtet werden muss — dazu
fahrt, dass die Truppenfihrer sich bei den Ma-
novern angewdhnen, solange nicht recht zu han-
deln, als bis der die Einheitlichkeit der Aktion
schaffende Befehl im Stufengang der Instanzen
bis zu ihnen hinunter gelangt ist —-, und bei
den grossen Einheiten, bis man sichere Kunde
erhalten hat, dass das Nebenkorps nun auch
seine Geige gestimmt hat. — Einem entschlosse-
nen und die Einheitlichkeit der Aktion auf andere
Art herbeifihrenden Gegner gegeniiber kann das
leicht in Situationen fdhren, unter denen die-
jenige poch die giinstigste ist, bei der bloss der
eintreffende Befehl schon lingst durch den Gang
der Ereignisse fiberholt ist, und nur noch teil-
weise ausgefiihrt werden kann. — Alle mdglichen
Mittel, um geschmeidig wie ein durchgerittenes
Pferd dem hoheren Gedanken entsprechend und
mit den Nebengrossen im harmonisehen Einklang
handeln zu kdnnen, sollen von jedem Truppen-
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fihrer unbefohlen angewendet werden ; er
ist seiner Aufgabe und seiner Stellung nicht
gewachsen, wenn er unterlisst, wo es mdglich
ist, immer dber seine Situation zu berichten und
hdheren Orts um Befehl oder Wegleitung zu
bitten. Aber das ist doch nicht so zu ver-
stehen, wie das franzdsische Generalstabshandbuch
zu meinen scheint. Wir miissen das betonen,
weil wir das franzosische Prinzip fir verderblich
erachten, durch vorausgehende Abmachung und
mdglichst bis in die Einzelheiten gehenden Be-
fehl den Verlauf der Aktion zweckdienlich zu
gestalten und vor Entgleisung zu schiitzen.

Noch eines mdchten wir ans dem Aide - mé-
moire hervorbeben, Es geht aus demselben her-
vor, dass nach den heute massgebenden An-
schanungen der Generalstabschef im Frieden,
nicht wie frither beabsichtigt war, als solcher
mit in den Krieg ziehen soll, sondern dass er
beim Kriegsminister in Paris verbleibt und als
Hauptaufgabe die Truppentransporte und andern
Nachschube auf dem ,inneren Bahnnetz“, d. h.
bis zum Punkt, wo die Bahnen in den Bereich
der Armeeu treten, zu leiten hat. . ..

Die Belastung des Infanteristen.

In Nr. 6 der ,Schweizer. Monatsschrift fiir
Offiziere aller Waffen“ dussert sich der Kreis-
instruktor der IV. Division, Oberst Hinter-
mann, iber unsere gegenwirtige Uniformierung.
Der Ansicht zustimmend, dass die Gewichtsents
lastung des Fussoldaten ein Gebot der Notwen-
digkeit sei, meint er, diese Gewichtsentlastung
miisse vor Allem in einer Anderung der Beklei-
dung gesucht werden. In der Beseitigung von
Kaput und Waffenrock — Ersatz derselben durch
zwei Blusen und ein Zelttuch, das zur Not als
Regenmantel oder Shawl dienen kann — lige
nach seiner Meinung die wirksamste Entlastung
unseres Infanteristen. Speziell dber den Waffen-
rock dussert er sich folgendermassen:

Dieses eng anliegende Kleid, welches unsere Infan-
terie eigentlich mur noch als ,Gesellschaftsanzug* trigt,
ist wohl das allerunpraktischste ' Stiick unserer Aus-
riistung, ganz abgesehen von seiner Kostspieligkeit.

Man darf gar nicht an die Folgen denken, wenn wir
im Waffenrock einen Feldzug in der heissen Sommers-
Zeit bestehen miissten. Man erinnere sich nur an die
friheren Inspektionen im Waffenrock®), bei strahlender
Sonne und staubiger Strasse! Einheiten, die an den
vorausgegangenen Mandvertagen 30—40 km ohne Nach-
giigler zuriicklegten, liessen beim Riickmarsch von In-

spektionsfeld erschopfte und vom Hitzschlag gefa.hrdete
Marode haufenweise zuriick.

#) Wir meinten, dass das heate noch ganz gleich ist;
mit grossen Kosten; viel Umstéinden und unendlicherPlage
der armen Kompagniechefs werden die Waffenrdeke in
Kisten in die entlegensten Manjverkantonnemente ge-
schickt, damit sie am Inspektionstage getragen werden.

Anmerkung der Redaktion,



	Französische Vorschriften

